

[bookmark: _Hlk27393000]Grün: Anweisungen zu löschen / Rot: auszuwählen

[bookmark: _Hlk71815616]DATUM DER AKTUALISIERUNG: 04/04/2022

Falls zutreffend muss dieses Formblatt vom Auftraggeber ordnungsgemäß ausgefüllt werden:

· [bookmark: _Hlk31790234][bookmark: _Hlk31798343]Für offline-Verfahren: Das gegenständliche Formblatt muss vom Auftragnehmer ausgefüllt und unterzeichnet werden und zusammen mit dem gegengezeichneten Auftragsschreiben eingereicht werden
· Für on-line-Verfahren: Das gegenständliche Formblatt muss vom Auftragnehmer digital unterzeichnet und zusammen mit dem Angebot auf das Portal hochgeladen werden. 

	
Anlage A1[endnoteRef:1] für Direktvergabe - Teil II [1: 	Die Erklärungen in diesem Vordruck müssen von den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern (auch Handwerkern), den Gesellschaften (auch Genossenschaften), den Konsortien nach Art. 45, Abs. 2, Buchst. b) und c), des GvD Nr. 50/2016 und den federführenden Unternehmen von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, EWIV und Unternehmensnetzwerken abgegeben werden. Jedes mitbietende Mitglied einer BG, eines gewöhnlichen Konsortiums, einer EWIV oder eines Unternehmensnetzwerks sowie jedes ausführende Mitglied des Konsortiums, Genossenschaftskonsortiums oder ständigen Konsortiums gemäß Art. 45, Abs. 2, Buchst. b) und c), des GvD Nr. 50/2016 muss diese Anlage ausfüllen.] 

Formblatt zusätzliche Erklärungen

[bookmark: Testo82]Direktvergabe:      
[bookmark: Testo83]CIG-Code:      
CUP-Code:      





Teil I
ERKLÄRUNG im Sinne des L.G. 22. Oktober 1993, Nr. 17 


ACHTUNG: Dieselbe Person, die die Anlage A1 ausfüllt, MUSS auch die digitale Unterschrift anbringen.

Im Falle von Bietergemeinschaft und gewöhnlichem Konsortium muss das gegenständliche Formular ausgefüllt und vom federführenden Unternehmen übermittelt werden; im Falle von Konsortien laut Art. 45, Absatz 2, Buchst. b) und c), des GvD Nr. 50/2016, vom Konsortium.

[bookmark: Testo8]Der/Die Unterfertigte[endnoteRef:2]      , [2: 	Im Falle eines Einzelunternehmens, Angabe der Personalien des gesetzlichen Vertreters des Unternehmens; Im Falle eines Konsortiums gemäß Art. 45, Abs. 2, Buchst. b) und c) des GvD Nr. 50/2016, Angabe der Personalien des gesetzlichen Vertreters des Konsortiums; im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnliches Bieterkonsortium gemäß Art. 45, Abs. 2, Buchst. e), des GvD Nr. 50/2016, EWIV, Unternehmensnetzwerk, Angabe der Personalien des gesetzlichen Vertreters des federführenden Unternehmens.] 

[bookmark: Testo57]Steuernummer      
in der Eigenschaft als (gesetzlicher Vertreter/Inhaber oder Generalbevollmächtigter/Sonderbevollmächtigter)      
des Unternehmens:      
MwSt.-Nr.:      ;
Steuernummer:      ;
mit Rechtssitz in      

erklärt gemäß LG vom 22.10.1993 Nr. 17, dass er/sie sich der strafrechtlichen Verantwortung unwahrer Erklärungen und der daraus folgenden strafrechtlichen Sanktionen nach Art. 76 DPR Nr. 445/2000 sowie der verwaltungsrechtlichen Folgen des Ausschlusses aus den Wettbewerben gemäß GvD Nr. 50/2016 und der einschlägigen Rechtsvorschriften bewusst ist. Er/Sie
ERKLÄRT

· dass er/sie befugt ist, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren zu unterzeichnen;

· |_|	der gesetzliche Vertreter/Inhaber
· |_|	der Generalbevollmächtigte/Sonderbevollmächtigte
[bookmark: Controllo1]
|_|	eines Wirtschaftsteilnehmers im Sinne von Art. 45, Abs. 2, Buchst. a), des GvD Nr. 50/2016 – Einzelunternehmer, auch Handwerksunternehmer, und Gesellschaften, auch Genossenschaften;
|_|	eines Konsortiums im Sinne von Art.45, Abs. 2, Buchst. b), des GvD Nr. 50/2016 – Konsortien von Erzeugungs- und Arbeitsgenossenschaften, die gemäß Gesetz vom 25. Juni 1909, Nr. 422 und gemäß dem GvD des provisorischen Staatsoberhaupts vom 14. Dezember 1947, Nr. 1577, gegründet wurden und Konsortien von Handwerksunternehmen im Sinne des Gesetzes vom 08. August 1985, Nr. 443;
|_|	eines Konsortiums im Sinne von Art.45, Abs. 2, Buchst. c) des GvD Nr. 50/2016 – ständige Konsortien, auch in Form einer Kartellgesellschaft im Sinne von Art. 2615-ter des ZGB, von Einzelunternehmern, auch Handwerksunternehmen, Handelsgesellschaften und Erzeugungs- und Arbeitsgenossenschaften; 
|_|	eines Wirtschaftsteilnehmers im Sinne von Art. 45, Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016 – Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen Mitgliedsstaaten, gegründet gemäß den dort geltenden Rechtsvorschriften;
zu sein.

Im Falle obiger Konsortien nimmt das Konsortium       gemäß Art. 48 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016 mit folgenden Mitgliedern des Konsortiums, welche die Leistungen ausführen werden, teil:

	Die ausführenden Mitgliedsunternehmen für das gegenständliche Verfahren hier anführen, wobei für jedes Unternehmen folgende Daten anzuführen sind:
Bezeichnung oder Firmenname des Mitgliedsunternehmen:      
Steuernummer:      ; 	MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift      ;

Bezeichnung oder Firmenname des Mitgliedsunternehmen:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift      ;

Bezeichnung oder Firmenname des Mitgliedsunternehmen:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift      ;



ERKLÄRT

dass das Unternehmen oder das Konsortium den Auftrag übernimmt als 

[bookmark: Controllo135][bookmark: _Hlk31871491]|_|	Einzelunternehmen
oder

	
|_|	als federführendes Unternehmen eines gewöhnlichen Konsortiums gemäß Art. 2602 ZGB laut Art. 45, Abs. 2, Buchst. e), des GvD. Nr. 50/2016):

|_|	als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft gemäß Art. 45, Abs. 2, Buchst. d), des GvD Nr.  50/2016):

|_|	als federführendes Unternehmen eines Unternehmensnetzwerks mit Netzwerksvertrag gemäß Art. 45, Abs. 2, Buchst. f), des GvD Nr. 50/2016):

|_|	als federführendes Unternehmen einer Europäischen wirtschaftlichen Interessensvereinigung (EWIV) gemäß GvD Nr. 240 vom 23. Juli 1991 laut Art. 45, Abs. 2, Buchst. g) des GvD Nr. 50/2016: 
	mit folgender Struktur
	|_|	vertikal, bereits gebildet
|_|	vertikal, noch zu bilden
|_|	horizontal, bereits gebildet
|_|	horizontal, noch zu bilden
|_|	gemischt, bereits gebildet
|_|	gemischt, noch zu bilden




[bookmark: _Hlk527021952]mit folgenden Unternehmen 
	[bookmark: _Hlk527021967]Angabe der anderen auftraggebenden Unternehmen der Bietergemeinschaft, des Konsortiums, des Unternehmensnetzwerks, die am gegenständlichen Verfahren teilnehmen und gegebenenfalls der kooptierten Unternehmen, wobei für jedes Unternehmen folgende Angaben zu machen sind:[endnoteRef:3] [3: 	Vollständige Angaben zu jedem Unternehmen das an der Bietergemeinschaft, am Konsortium gemäß Art. 45, Abs. 2, Buchst. e) des GvD Nr. 50/2016 und an jedem Mitgliedsunternehmen für welches das Konsortium gemäß Art. 45, Abs. 2, Buchst. b) und c), des GvD Nr. 50/2016 teilnimmt (Benennung oder Firmenname, Rechtssitz, Steuernummer und Typologie des Einzelunternehmens: Einzelunternehmen, Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft oder andere Form von Gesellschaft).] 

Bezeichnung oder Firmenname:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift:      ;	

Bezeichnung oder Firmenname:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift:      ;



VERPFLICHTET SICH 

1) (bei noch zu bildenden Zusammenschlüssen) die gemeinsame Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis, die aus öffentlicher Urkunde, beglaubigter Privaturkunde oder aus deren beglaubigter Abschrift hervorgeht, zeitgerecht und jedenfalls vor der Unterzeichnung des Vertrages, einzureichen;

2) (bei noch zu bildenden oder bereits gebildeten Zusammenschlüssen) die Teile der Dienstleistung oder der Lieferung auszuführen, die von den einzelnen in BG, Konsortium oder Netzwerk zusammengeschlossenen Unternehmen ausgeführt werden, wie in der Folge angegeben [endnoteRef:4]. Er/Sie erklärt zudem, dass der Zusammenschluss insgesamt für den gesamten Auftrag qualifiziert ist.  [4: 	Die Teile der Leistung müssen in Prozent angegeben oder beschrieben werden. Im Falle einer horizontalen Bietergemeinschaft muss die Beauftragte die Leistung zum Mehrheitsanteil erbringen, oder zumindest zu dem in der Bekanntmachung der Martkrecherche/Ersuchen um Einreichung eines Voranschlags angegebenen Teil.
Bei vertikaler Bietergemeinschaft muss das federführende Unternehmen die Hauptleistung oder zumindest zu dem in der Bekanntmachung der Martkrecherche/Ersuchen um Einreichung eines Voranschlags angegebenen Teil erbringen.
Bei gemischter Bietergemeinschaft muss das federführende Unternehmen die Leistung der Hauptleistung zum Mehrheitsanteil oder zumindest zu dem in der Bekanntmachung der Martkrecherche/Ersuchen um Einreichung eines Voranschlags angegebenen Teil erbringen.] 


ERKLÄRT EBENSO

dass die Anteile für die Teilnahme an der Bietergemeinschaft und die Ausführungsanteile gemäß der in der unten aufgeführten Tabelle angegebenen Aufteilung aufgeteilt sind;


	Unternehmen 
	SOA Kategorie
D.P.R. Nr. 207/10 (nur zur Ausweisung der vergabegegenständlichen Bauleistungen)
	Beteiligungsanteil an der Bietergemeinschaft in % (bezogen auf jede in der Spalte links angegebene SOA Kategorie)

	Ausführungsanteil in % (bezogen auf jede in der Spalte links angegebene SOA Kategorie)

	
	



	




	





	
	




	



	




	
	



	



	






	[bookmark: _Hlk31799946]
ANMERKUNGEN
[bookmark: Testo60]     





ERKLÄRT ZUDEM
[bookmark: _Hlk71815648]
folgende Sozialklausel zum Schutz der Beschäftigungsstabilität, die im Ersuchen um Einreichung eines Voranschlags/Vorschlags       vom       vorgesehen ist, zu akzeptieren.

[nur im Falle von Ausschreibungen, die durch Geldmittel aus dem PNRR oder dem PNC finanziert werden, andernfalls löschen]
|_| ein öffentliches oder privates Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigte zu sein, und daher verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen
|_| ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches zwischen 15 und 50 (einschließlich) Beschäftigte hat und daher verpflichtet ist, den Bericht zu verfassen, wobei dieser den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der/dem Gleichstellungsrätin/rat der Region/der Provinz zu übermitteln ist und innerhalb von 6 Monaten ab Vertragsabschluss der Vergabestelle einen Bericht über den männlichen und weiblichen Personalstand jeder Berufsgruppe und in Bezug auf den Aufnahmestand, den Ausbildungsstand, der beruflichen Beförderung, des Niveaus, der Wechsel von Laufbahn- oder Qualifikationsstufen und sonstiger Mobilitätsphänomene,  der Intervention der Lohnausgleichskasse, der Entlassungen, der Vorruhestandsregelungen und Ruhestandsregelungen sowie der tatsächlich gezahlten Bezüge, zu übergeben.  





Teil II
ERKLÄRUNG ZUM UNTERAUFTRAG


ERKLÄRT


|_| dass er/sie nicht beabsichtigt, die erhebungsgegenständlichen Arbeiten mit Unterauftrag zu vergeben
|_| dass er/sie nach Maßgabe von Art. 105 GvD Nr. 50/2016 und der Planunterlagen/der besonderen Vertragsbedingungen/der weiteren beigelegten Unterlagen beabsichtigt, folgende Bauleistungen im Rahmen der Kategorien, an geeignete und kraft Gesetz qualifizierte Unternehmen mit Unterauftrag zu vergeben.

	Arbeit
	SOA Kategorie
(nur zur Ausweisung der vergabegegenständlichen Bauleistungen)
	Angeben ob die Arbeiten in einer Kategorie vollständig oder teilweise weitervergeben werden 
[die Arbeiten/SOA und den Anteil der Weitervergabe angegeben]

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Kontrollkästchen3]|_|gänzlich/|_|teilweise     %

	
	
	|_|gänzlich/|_|teilweise     %

	
	
	|_|gänzlich/|_|teilweise     %

	
	
	|_|gänzlich/|_|teilweise     %

	
	
	|_|gänzlich/|_|teilweise     %




· dass alle oben genannten Bedingungen zum Zwecke der Feststellung des Bestehens der Teilnahmeanforderungen berücksichtigt wurden;

· dass der Wirtschaftsteilnehmer sich im Falle von Unteraufträgen, die keine Weitervergabe im Sinne von Art. 105, Abs. 3, Buchstabe c-bis) GvD 50/2016 darstellen, verpflichtet, die diesbezüglichen dauerhaften Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, die vor Veröffentlichung des gegenständlichen Verfahrens unterzeichnet wurden, vor oder gleichzeitig bei Unterzeichnung des Vergabevertrages bei der Vergabestelle zu hinterlegen.

- dass er/sie sich verpflichtet, das Verbot der Vergabe des Gesamtbetrags des Auftrags an Dritte zu beachten;


	
ANMERKUNGEN
     























Teil III
WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN BEZÜGLICH DER SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN 


ERKLÄRT

die von Art. 3 der Einreichung eines Voranschlags/Vorschlags       vom       vorgesehenen Anforderungen zu besitzen. 

(im Falle von Bietergemeinschaft, Konsortium, Unternehmensnetzwerk oder EWIV) dass, die Bietergemeischaft, insgesamt, für die gesamte Ausschreibung qualifiziert ist, wie in Artikel 3 der Einreichung eines Voranschlags/Vorschlags       vom       gefordert ist;

(im Falle von Konsortien im Sinne von Art. 45, Abs. 2, Buchst. b) und c) des GvD Nr. 50/2016 (ständiges Konsortium) dass, die besonderen Anforderungen im Sinne von Art. 47 des GvD Nr. 50/2016 erfüllt sind. 



Teil IV
WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUR ZULASSUNG ZUM WETTBEWERB


[bookmark: _Hlk507427396]ERKLÄRT

a) in Kenntnis zu sein, dass die Teilnahme am gegenständlichen Vergabeverfahren als Erklärung gilt, im Besitz der allgemeinen und der besonderen Anforderungen zu sein, die von nationalen Rechtsvorschriften festgelegt;
b) nicht in Kenntnis über eventueller Hinderungsgründe gemäß Art. 80, GVD Nr. 50/2016 hinsichtlich der in dieser Bestimmung genannten Subjekte zu sein;
c) sich zu verpflichten, im Falle der Ausübung des Zugangsrechtes im Sinne des Art. 53 des GvD Nr. 50/2016 die Dokumentation und darin enthaltenden Daten jedweder Natur nicht zu verbreiten, und jene Dokumentation ausschließlich zum Schutze rechtlicher Interessen im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens zu verwenden;
d) [bookmark: _Hlk31357860]löschen falls die Eintragung in die White List nicht erforderlich ist gemäß Gesetz 190/2012 im Verzeichnis der antimafiageprüften Firmen (sog. white list), eingetragen zu sein oder das Ansuchen, um Eintragung in genanntes Verzeichnis gestellt zu haben;
e)  (eventuell bei Unternehmen, die nicht in Italien ansässig sind und dort über keine ständige Niederlassung verfügen) dass das Unternehmen sich an die geltende Steuergesetzgebung, die auf sie Anwendung findet, anpasst; 
f) die Integritätsvereinbarung bei sonstigem Ausschluss anzunehmen, die den Ausschreibungsunterlagen beigefügt und von der Vergabestelle angenommen wurde;
g) in Kenntnis über die Verpflichtungen zu sein, die aus dem von der Vergabestelle  im Sinne des D.P.R. 16 April 2013, Nr. 62 („Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici“) beschlossenen Verhaltenskodex hervorgehen, und verpflichtet sich im Falle der Vergabe, den zuvor genannten Verhaltenskodex einzuhalten bzw. dafür Sorge zu tragen, dass derselbe von den eigenen Mitarbeitern eingehalten wird. Die Nicht- Beachtung des Verhaltenskodex zieht die Vertragsauflösung nach sich;
h) dass im Rahmen des eigenen Unternehmens die Sicherheitsverpflichtungen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind und dass die für die Ausführung der vertraglichen Leistungen vorgesehenen Mittel und Ausrüstungen zur Verfügung stehen und dass diese den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherheit, insbesondere gemäß GVD 81/08, gerecht werden;
i) dass im Zusammenhang mit der gegenständlichen Vergabe keine Vereinbarungen und/oder Praktiken bestehen, die eine Einschränkung des Wettbewerbs und des Marktes bewirken und die nach den anwendbaren Bestimmungen, einschließlich Art. 101 und ff. des AEU-Vertrages sowie Art. 2 und ff. des Gesetzes Nr. 287/1990 verboten sind, und dass das Angebot unter strikter Einhaltung dieser Bestimmungen erstellt wurde;
j) den Inhalt des Auftragsschreibens bzw. der Planunterlagen/der besonderen Vertragsbedingungen/der weiteren beigelegten Unterlagen annimmt; 
k) bei der Erstellung des Angebots etwaige Erhöhungen aufgrund eines eventuellen Anstiegs der Preise während der Ausführung der vertraglichen Leistungen berücksichtigt zu haben und hiermit auf alle diesbezüglichen Maßnahmen oder Einwände zu verzichten;
l) dass dieser Vertrag ohne Vermittlung oder Mitwirkung Dritter abgeschlossen wurde;
m) niemandem, direkt oder durch Dritte, einschließlich der Unternehmen, mit denen man in einem Kontroll- oder- Vereinigungsverhältnis steht, Geldsummen oder andere Leistungen für Vermittlungsgeschäfte oder ähnliche Geschäfte, die jedenfalls dazu dienen sollten den Vertragsabschluss zu erleichtern, ausbezahlt oder versprochen zu haben;
n) sich zu verpflichten, niemandem für keinerlei Grund Geldsummen oder andere Leistungen auszuzahlen, welche die Durchführung und/oder die Verwaltung dieses Vertrages mit Bezug auf die damit eingegangenen Verpflichtungen erleichtern oder begünstigen könnten, weder Handlungen zu vollziehen die dasselbe zum Zweck haben;
o) keine Mitarbeiter gemäß Art. 53 Abs. 16-ter des GVD Nr. 165/2001 eingestellt hat, die in den letzten drei Dienstjahren Führungs- oder Verhandlungsbefugnisse für öffentliche Verwaltungen gemäß Art. 1 Abs. 2 des GVD Nr. 165/2001 ausgeübt haben, welche in den auf die Beendigung des öffentlichen Arbeitsverhältnisses folgenden drei Jahren keine berufliche Tätigkeit für jene privaten Rechtssubjekte ausüben dürfen, mit welchen die öffentliche Verwaltung in Ausübung der besagten Befugnisse Verträge abgeschlossen bzw. an welche sie Aufträge vergeben hat. Die in Verletzung des genannten Art. 53 Abs. 16-ter abgeschlossenen Verträge und erteilten Aufträge sind nichtig, und es ist den privaten Rechtssubjekten, welche sie abgeschlossen haben bzw. an welche sie vergeben wurden, untersagt, mit den öffentlichen Verwaltungen für die folgenden drei Jahre Verträge abzuschließen, mit der Verpflichtung, die daraus hervorgegangenen eventuell bezogenen und festgestellten Vergütungen rückzuerstatten;
p) di essere consapevole che, in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell’eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti; 
q) [bookmark: _Hlk93328449]im Falle von Falscherklärungen der Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 angewandt wird, bzw. Die Vergabe annulliert und/oder widerrufen wird und der Vertrag kraft Gesetzes von Seiten der Verwaltung im Sinne von Art. 1456 ZGB aufgehoben wird;
r) nicht gemäß Art. 31 GVD Nr. 507/1999 geschäftsunfähig zu sein;
s) sich zu verpflichten, die Vergabestelle über jede in den Besitzverhältnissen, in der Betriebsstruktur, in den technischen Diensten und in der Verwaltung eingetretene Änderung unverzüglich zu unterrichten;
t) [bookmark: _Hlk21427998]bei der Ausarbeitung des Angebots sämtliche am Ausführungsort geltenden Pflichten und Lasten aus den Vorschriften zur Arbeitssicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen und Sozialeinrichtungen berücksichtigt zu haben; dass weder die Kosten für besondere Sicherheitsnahmen, gemäß dem in der Ausschreibungsbekanntgabe, in den besonderen Vergabebedingungen sowie im Sicherheits- und Koordinierungsplan (Gv.D. 81/08, Artikel 100) angegebenen Betrag, noch die, in einem Anteil von 0,6% [wenn das Projekt gemäß Richtpreisverzeichnis 2019 u.ff. erarbeitet wurde] oder entsprechend dem im Falle eines eventuellen Zuschlag separat anzugebenden Prozentsatz oder Betrag - in den einzelnen Einheitspreisen der Mengen- und Kostenberechnung (die Existenz dieses Dokuments ist zu überprüfen), erfassten gesetzlichen Sicherheitsmaßnahmen vom Preisabschlag betroffen sind, und dass er sich verpflichtet, genannte Beträge ausschließlich für Sicherheitsmaßnahmen an der Baustelle anzuwenden;
u) dass der Inhalt der vergabegegenständlichen Planunterlagen akzeptiert wird; 
v) (falls zutreffend) sofern Arbeiten betreffend Fernsprechanlagen vorgesehen sind, die Genehmigung 1./2. Grades gemäß M.D. vom 23. Mai 1992 mit allen Beilagen oder damit in Beziehung stehenden Bestimmungen zu besitzen (bezüglich Richtlinien für die Ausführung von Fernsprechanschlüssen und Abnahme von Fernsprechanlagen) oder die Arbeiten für das Datenübermittlungsnetz von einem Unternehmen ausführen zu lassen, welches besagte Genehmigung vorweisen kann;
w) die Sozialklausel laut Ausschreibungsbedingungen, wenn vorhanden, anzunehmen;
x) [Nur im Falle von Ausschreibungen, die durch Geldmittel aus dem PNRR oder PNC finanziert werden, andernfalls löschen] dass keine Unregelmäßigkeiten bei der Aushändigung des geschlechtsspezifischen Berichts über die Situation der männlichen und weiblichen Beschäftigten gemäß Art. 47, Absatz 3 in Verbindung mit Art. 47, Absatz 6, letzter Satz des Gesetzes 108/2021, an die Vergabestellen bestehen.
y) [Nur im Falle von Ausschreibungen, die durch Geldmittel aus dem PNRR oder PNC finanziert werden, und unter der Voraussetzung, dass bei diesen Verfahren im Beschluss zum Vertragsabschluss oder in einem anderen Rechtsakt, der die sofortige Rechtswirksamkeit des Beschlusses bewirkt, keine Gründe angegeben wurden, die den Ausschluss der Teilnahmeanforderungen in Bezug auf die 30 %ige Einstellungsquote für die Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen gemäß Artikel 47 Absatz 4 des Gesetzes 108/2021 rechtfertigen würden,  andernfalls löschen] sich zu verpflichten, einen Anteil von 30 Prozent der für die Vertragsausführung erforderlichen Einstellungen, für die Beschäftigung von Jugendlichen und Frauen gemäß Artikel 47 Absatz 4 des Gesetzes 108/2021 zu garantieren oder sich zu verpflichten, einen Anteil von weniger als 30 Prozent  zu gewährleisten, wie von der Verwaltung gemäß Artikel 47 Absatz 7 des Gesetzes 108/2021 angegeben.     
z) [Nur im Falle von Ausschreibungen, die durch Geldmittel aus dem PNRR oder PNC finanziert werden, andernfalls löschen] zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Verpflichtungen gemäß Gesetz 68 vom 12. März 1999 erfüllt zu haben;




PS bei Angeboten mit Einheitspreisen:

(PS falls es sich um einen Vertrag mit ausschließlicher Pauschalvergütung handelt, andernfalls streichen):

· dass es ihm bekannt ist, dass die einzelnen Angaben über Positionen und Mengen in diesem Verzeichnis in keinem Bezug zum angebotenen Gesamtbetrag stehen und nicht Bestandteil des Vertrags sind, da der Pauschalpreis für die Arbeiten einzig aufgrund der Beschreibung der Arbeiten mit allen zeichnerischen Unterlagen und den sonstigen Ausschreibungsunterlagen kalkuliert wurde und dass ferner der vereinbarte Pauschalpreis als fix und nicht revidierbar gilt und dass keine der Vertragsparteien auf eine Änderung der Mengen oder der Eigenschaften der Leistungen bestehen kann;

· dass er die in der Anlage C1 – Angebotsformular Verzeichnis der Arbeiten und der Lieferungen - Angebot mit Einheitspreisen angegebenen Mengen, anhand der Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen inbegriffen auch der Kosten- und Massenberechnung (die Existenz dieses Dokuments ist zu überprüfen), kontrolliert hat. Im Anschluss zu dieser Überprüfung hat er jene Mengen integriert oder reduziert, falls zutreffend, welche er als mangelnd oder übertrieben erachtet hat und jene Positionen mit Mengen eingefügt, welche er als fehlenden erachtet hat, im Vergleich zu dem was in den Plänen und in den besonderen Vergabebedingungen sowie in den anderen Dokumenten vorgesehen ist. Er hat dann auf diese Letzten seine Einheitspreise angeboten;

(PS falls es sich um einen Vertrag mit Vergütung teils als Pauschale und teils nach Aufmass handelt, andernfalls streichen):

· zur Kenntnis zu nehmen, dass die Angabe der Posten und der dort aufgeführten Mengen in Bezug auf den Teil der „pauschal“ vereinbarten Lieferungen und Leistungen sich nicht auf den Gesamtbetrag des Angebots auswirkt (und daher keinen Verhandlungswert aufweist), da der dadurch ermittelte Preis bezüglich des „pauschalen“ Vertragsteils fest und unveränderlich ist (der vereinbarte Preis kann nicht auf der Grundlage der Prüfung der Menge oder der Qualität der Leistung geändert werden);

· dass er die in der Anlage C1 – Angebotsformular Verzeichnis der Arbeiten und der Lieferungen - Angebot mit Einheitspreisen angegebenen Mengen, anhand der Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen inbegriffen auch der Kosten- und Massenberechnung (die Existenz dieses Dokuments ist zu überprüfen), kontrolliert hat. Im Anschluss zu dieser Überprüfung hat er jene Mengen integriert oder reduziert, falls zutreffend, welche er als mangelnd oder übertrieben erachtet hat und jene Positionen mit Mengen eingefügt, welche er als fehlenden erachtet hat, im Vergleich zu dem was in den Plänen und in den besonderen Vergabebedingungen sowie in den anderen Dokumenten vorgesehen ist. Er hat dann auf diese Letzten seine Einheitspreise angeboten.

PS bei Angeboten mit Abschlag berücksichtigen

(PS falls es sich um einen Vertrag mit ausschließlicher Pauschalvergütung handelt, andernfalls streichen):

· dass es ihm bekannt ist, dass die einzelnen Angaben über Positionen und Mengen in der “Kosten- und Massenberechnung” (die Existenz dieses Dokuments ist zu überprüfen), in keinem Bezug zum angebotenen Gesamtbetrag stehen und nicht Bestandteil des Vertrags sind, da der Pauschalpreis, ermittelt mittels Abschlag auf den Betrag der Arbeiten, für die Arbeiten einzig aufgrund der Beschreibung der Arbeiten mit allen zeichnerischen Unterlagen und den sonstigen Ausschreibungsunterlagen kalkuliert wurde und dass ferner der vereinbarte Pauschalpreis als fix und nicht revidierbar gilt und dass keine der Vertragsparteien auf eine Änderung der Mengen oder der Eigenschaften der Leistungen bestehen kann.

· dass er vor der Formulierung des Angebotes, eingehend die Leistungen und die Mengen anhand der Ausschreibungsunterlagen überprüft hat und allfällige abweichende Angaben über die Beschaffenheit der Leistungen und die Mengen in der „Kosten- und Massenberechnung“ (die Existenz dieses Dokuments ist zu überprüfen), berücksichtigt hat.

	
ANMERKUNGEN
     



Die/Der Erklärende
     
(unterzeichnet mit digitaler Unterschrift)




DATENSCHUTZHINWEIS 


Achtung: die Information gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) einfügen






